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Bezüge und sonslige Einkünfle kommunqler Wqhlbeomler

In Gemeinden mit mindestens 2000 Einwohnern ist der Bürgermeisler kroft Gesetzes houpt-

omtlicher Beomter ouf Zeit ($ 42 Abs. 2Salz 2 GemO); gleiches gilt bei Londkreisen für den

Londrot ($ 37 Abs.2 Soiz 1 LKrO). Die Bürgermeister und Londröte unterliegen somit den

ollgemeinen beomtenrechtlichen Regelungen, die in besoldungsrechtlicher Hinsicht durch

dos Londeskommunolbesoldungsgesetz (LKomBesG) ergönzt und konkretisiert werden. Die

hierzu früher ergongene GPA-Mitteilung Nr. 3/1992 wird hiermit ersetzt.

l. Einweisung kommunqler Wqhlbeomter in eine Besoldungsgruppe des

Londeskommunolbesoldungsgeselzes ($ I Abs. 2 [KomBesG)

Bewerlung durch den Gemeinderol / Kreislog

Noch $ I Abs.2Sotz I LKomBesG sind die kommunolen Wohlbeomten noch sochgerech-
ler Bewerlung. insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzohl sowie des Umfongs

und des Schwierigkeitsgrcdes des Amtes, in eine der noch $ 2 LKomBesG in Betrocht

kommenden Besoldungsgruppe einzuweisen.

Die Einweisungsentscheidung des Gemeinderotes / Kreistogs isi eine Entscheidung mit Be-

urteilungsspielroum (vgl. VG Stuttgort, Urt. v. 29.03.1995 - I 7 K 481 /94), die nur justitiobel und

domit von der überörtlichen Prüfung zu beonstonden ist, wenn die Gremien in der Anwen-

dung der Rechtsvorschrift unrichtige Ausgongspunkie / Sochverholte ongenommen oder

nicht sochgerechte / willkürliche Erwögungen zugrunde gelegt und domit ihren Beurlei-

lungsspielroum fehlerhoft ousgeübt hoben sollten.

In die Beurteilung dürfen nur objektive, olso omtsbezogene Erwögungen einbezogen wer-

den, die sich ous dem konkreten kommunolen Wohlomi ergeben (Umfong und Schwierig-
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keitsgrod des Amtes). Die konkrete Einwohnerzohl der Körperschoft innerhclb des Rohmens

der Einwohnergrößengruppen noch $ 2 LKomBesG dient ols erster Anholtspunkt. Als einzi-

ges Kriterium der Einweisungsentscheidung ist die Einwohnezohl ollerdings nichi ousrei-

chend, sie entfoltet lediglich Indizwirkung und muss gleichwohl noch unter Berücksichti-

gung der örtlichen Gegebenheiten von den Gremien sochgerecht gewichtet in die Ent-

scheidung einbezogen werden. Subjektive, d.h. ouf die Person des Amisinhobers bezoge-
ne Gesichtspunkte (2.8. besonderes Engogement, Leistung, Ausbildung). dürfen in die Ein-

weisungsentscheidung nicht einfließen.

Einweisungsverfügung

Die Einweisung in eine Plonstelle ist housholtsrechtlich vorgeschrieben ($ 89 LBesGBW i.V.m.

S 49 LHO). Sie ist ein Verwoltungsokt, unterliegt ober nicht den Formerfordernissen der Er-

nennung, sondern den Anforderungen des $ 37 LVwVfG.

Die Einweisung muss somit inholtlich hinreichend bestimmt sein ($ 3/ Abs. 1 LVwVfG), wos

in der Regel keine Probleme bereiiet, wenn eine sochgerechte Bewertung durch dos zu-

stöndige Orgon und die Sochentscheidung zugunsten einer Besoldungsgruppe vorliegt.

Die Einweisung muss ferner,,erlossen" werden und zwor schriftlich, elektronisch, mündlich

oder in onderer Weise ($ 37 Abs. 2 LVwVfG). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist zu emp-
fehlen, die Einweisung rechtzeitig schriftlich zu verfügen und zuzustellen. Zwingend verlcngi
werden konn dos ollerdings nicht. Von der überörtlichen Prüfung wird doher ouch nicht

beonstondet, wenn z.B. ein Gemeinderot nur die Einweisung in dos enisprechende Amt
zusommen mit der sochgerechten Bewertung beschließt und der Bürgermeister onschlle-

ßend entsprechende Bezüge erhölt.

Zeif punkt der Einweisung

Der Gemeinderot / Kreistog sollte die Einweisung zu Beginn der Amtszeil, dorunter versteht

mon den Zeitpunkt des Amtsontritts. vornehmen; gem. $ 1 Abs.2Satz 2 LKomBesG ist über

die Einweisung spöteslens innerholb von zwei Monoten noch Amtsontritt zu beschließen.

Der Verzicht ouf die formole Einweisung, z.B. mit dem Ziel, den Amtströger vorlöufig noch

der niedrigeren Besoldungsgruppe zu bezohlen, um ihn noch entsprechender Bewöhrung

(2.B. noch einem Jchr) in die höhere Gruppe einzuweisen, wöre nicht rechtmößig.
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Bindungswirkung / Anderung der Einweisung

Die zu Beginn der Amtszeit festgelegte Einweisung gilt grundsötzlich für die gesomle Wohl-

periode und konn wöhrend dieser Zeit - oußer in den nochfolgend dorgestellten gesetzlich

geregelten Föllen - nur unter engen Voroussetzungen und ousnohmsweise geönderi wer-

den:

Die Einweisung konn geöndert werden, wenn eine erhebliche und ncchholtige Ande-
rung der für die Bewertung moßgeblichen Totsochen eingetreten ist, d.h. wenn sich

insbesondere grovierende, bewertungserhebliche Anderungen hinsichtlich der Anfor-

derungen des Amts ergeben hoben.

Eine Anderung der Einweisungsverfügung ist ferner möglich, wenn die ursprüngliche

Beschlussfossung rechtswidrig wor, insbesondere olso donn, wenn dem Beomten von

Anfong on oufgrund der objektiven Wertigkeit seines Amtes die höhere Besoldungs-

gruppe zugestcnden hötte (vgl. cuch VG Freiburg, Urt. vom I 9.08.1 993 - 5 K 892192).

$ I Abs. 2 Sotz 4 LKomBesG: Über die Einweisung in eine Besoldungsgruppe ist neu zu

beschließen, wenn der Lcndkreis oder die Gemeinde in eine höhere Größengruppe

KOmmT.

Moßgebende Einwohnezchlist die ouf den 30.06. des Vorjohres forigeschriebene
Einwohnerzohl ($ 3 LKomBesG). Do die Doten der Einwohnerfortschreibung ollerdings

oft erst nochtröglich zur Verfügung stehen, stellt sich die Frcge noch der rückwirken-

den Einweisung. Eine rückwirkende Einweisung in eine Plonstelle lösst $ 89 LBeSGBW

i.V.m. $ 49 Abs. 2LHO höchstens für drei Monote zu, gerechnet vom Ersten des Mo-

nots, in dem die Beförderung wirksom wird. Zur Klorstellung hot dos Innenministerium

dorouf hingewiesen, doss diese Einschrönkung für kommunole Wohlbeomte nicht gilt,

die oufgrund der omtlichen Einwohnerfortschreibung des Stotistischen Londesomts in

eine höhere Besoldungsgruppe kommen. Hier ist eine Einstufung rückwirkend ob I . Jo-

nuor des jeweiligen Housholisjohres vozunehmen. sobold die Stelle im Stellenplcn ent-

sprechend ousgebrocht ist ($ 89 LBeSGBW i.V.m. $ 49 Abs. I LHO).

$ I Abs. 2 Sotz 3 LKomBesG: Für wiedergewöhlte Beomte (unmitielbore Wiederwohl

noch Ablouf der Amtszeit) richtet sich die Besoldung ob der zweiten Amtsperiode krcft

Geseizes noch der höheren der beiden in Betrocht kommenden Besoldungsgruppen.

Eines Einweisungsbeschlusses des Gemeinderots oder des Kreistogs bedorf es dozu

nicht. Dies gilt cuch donn, wenn sich wöhrend dieser 2. Amtsperiode die Einwohner-

zohl so veröndert, doss die Kommune in die höhere Größengruppe kommi. Die
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,,neue" Besoldungsgruppe ist donn kroft Gesetzes die höhere der beiden möglichen
Besoldungsgruppen (vgl. Nr. 1.5 VwV des Innenministeriums zur Durchführung des

LKomBesVO vom 29. i I 1989, GABI. I 990 S. 100, ber. S. 448 - zwischenzeitlich oußer Kroft

getrelen).

öffenllichkeil der Sitzung

Noch jeder Neuwohlfindet grundsötzlich eine Bewertung durch den Gemeinderot / Kreis-

tog stott, ouch wenn sich die omtsbezogenen Anforderungen gegenüber der Amtszeit

des Vorgöngers nichi wesentlich geöndert hoben. Die Sitzungen des Gremiums sind öf-

fentlich. Nichtöffentlich dürfte nur verhondelt werden, wenn es dos öffentliche Wohl oder
berechtigie Inieressen Einzelner erfordern würden ($ 35 Abs. 1 GemO), wos cber, weil nur

die Anforderungen des Amts, nicht ober personenbezogene Gesichtspunkte in die Ent-

scheidung einfließen dürfen, regelmößig nicht der Foll sein dürfte.

Behondlung im Stellenplon

Die Amter der kommunolen Wohlbeomien sind im Stellenplon oufzuführen (Nr. 1.3 der VwV

des Innenministeriums zur Durchführung der Londeskommunolbesoldungsverordnung vom

29.1i .1989 GABI. I 990 S. 100, ber. S. 448- ar,rischenzeitlich oußer Kroft getreten) . Erfolgt die

Einweisung in die höhere Besoldungsgruppe (ouch im Folle der Wiederwohl, bei der ein

Einweisungsbeschluss des Gemeinderots / Kreistogs nicht nolwendig ist) ist die entspre-

chende Anpossung des Stellenplons erforderlich. Gem. $ 89 LBeSGBW ist $ 49 der Londes-

housholisordnung (LHO) ist zu beochten.


